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RS OGH 1953/7/15 3Ob428/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1953

Norm

ZPO §57 ff

Rechtssatz

Das Verfahren über die Auferlegung der aktorischen Kaution ist kein innerhalb des Streitverfahrens geführtes

außerstreitiges Verfahren; Neuerungen sind daher unzulässig.
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